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Seitens des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
darf der vorliegende Gesetzesentwurf - insbesondere unter Aspekten der Gleichbehandlung 
und des Gender Mainstreaming – begrüßt werden. 
 
Es darf aber angemerkt werden, dass in den Erläuterungen zur geplanten Änderung des 
Meldegesetzes 1991 eine ausreichende sachliche Begründung für einen zusätzlichen Eingriff 
ins Grundrecht auf Datenschutz durch den geplanten § 5 Abs. 3 des Meldegesetzes 1991 
(Erfassung des Geburtsdatums bei zumindest einem Gast bei Unterkunftnahme von Gästen in 
Beherbergungsbetrieben) nicht vorzuliegen scheint. 
 
Die geplanten Änderungen in § 16c des Meldegesetzes 1991 sind inhaltlich zu begrüßen, als 
der „Änderungsdienst“ zu Daten aus dem zentralen Melderegister (ZMR) offenbar nur noch 
„Organen“ und nicht mehr im privaten Bereich zur Verfügung stehen soll. In diesem 
Zusammenhang fällt jedoch auf, dass die neue Formulierung des § 16c erster Satz des 
Meldegesetzes 1991 sprachlich schwer verständlich ist.  
 
Zudem ist zu hinterfragen, ob es sinnvoll und wirtschaftlich zielführend ist, den 
Änderungsdienst als Datentransfer zwischen „Organen“ kostenpflichtig auszugestalten. Sollte 
an der Kostenersatzplicht festgehalten werden, so wäre die Festlegung von Kriterien, nach 
denen sich die Angemessenheit der jeweiligen Kostenersatzansprüche objektiv beurteilen 
lässt, erforderlich. 
 
 

 
 
BMI-III-1@bmi.gv.at 
 
 

14.01.2015 

BMLFUW-IL.99.10.1/0054-RD 
2/2014 

MR Mag. Kuscher      
6668 

Entwurf des BMI eines Sicherheitsverwaltungs-Anpassungsgesetz 2015; 
Stellungnahme des BMLFUW 

BMI-LR 1341/0001-III/1/2014      
      

12/SN-85/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 - 

Diese Stellungnahme wird mit gleicher Post dem Präsidium des Nationalrates zur Kenntnis 

gebracht. 

 

Für den Bundesminister: 

Dr. Blauensteiner 

 

Elektronisch gefertigt. 
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